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Stadt Hayingen
Landkreis Reutlingen

Satzung der Stadt Hayingen über ein besonderes Vorkaufsrecht 
nach § 25 BauGB für den Bereich südlich der geplanten Straße 
Kappisbühl, Gemarkung Hayingen
Aufgrund § 25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zul. geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 27.10.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257), i. V.m. § 4 
Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. 
S. 582, ber. S. 698), zul. geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71), hat der Gemeinderat der Stadt 
Hayingen in seiner öffentlichen Sitzung am 22.01.2026 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 Anordnung des Vorkaufsrechts
(1) �Der Stadt Hayingen steht zur Sicherung der städtebaulichen 

Entwicklung im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB für den Be-
reich „südlich der geplanten Straße Kappisbühl“ ein besonderes 
Vorkaufsrecht zu.

(2) �Der Verkäufer eines Grundstückes hat der Stadt Hayingen den 
Inhalt des Kaufvertrags unverzüglich mitzuteilen. Die Mitteilung 
des Verkäufers wird durch die Mitteilung des Käufers ersetzt. Das 
Grundbuchamt darf bei Kaufverträgen den Käufer als Eigentümer 
in das Grundbuch nur eintragen, wenn ihm die Nichtausübung 
oder das Nichtbestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist.

(3) �Die Ausübung des Vorkaufsrechts richtet sich nach den gesetz-
lichen Vorschriften des Baugesetzbuches.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
(1) �Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf 

folgende Grundstücke: nördliche Teile der Flst. Nrn. 5847, 5848, 
5849, 5817,5816 sowie die Flst. 5814, 5813, 5812 und 5811.

(2) �Für den räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung ist der La-
geplan vom September 2023 maßgebend. Dieser ist Bestandteil 
der Satzung. Im Folgenden die Anlage zur Satzung:
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§ 3 Inkrafttreten
Diese Vorkaufsrechtssatzung tritt mit der Bekanntmachung in 
Kraft.

Hayingen, den 27.01.2026

gez. Holzbrecher, Bürgermeisterin

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens – oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von 
aufgrund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrensvorschrif-
ten beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Stadt Hayingen gelten gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die 
Bekanntmachung verletzt worden sind.

Jahresabschluss 2020 des Kernhaushalts der 
Stadt Hayingen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.01.2026 den Jahres-
abschluss 2020 mit Rechenschaftsbericht und Anhang festgestellt. 
Der Jahresabschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Auf Grund § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(GemO) hat der Gemeinderat am 22.01.2026 den Jahresabschluss 
2020 der Stadt Hayingen mit folgenden Werten festgestellt:

1. Ergebnisrechnung  EUR 
1.1 Summe der ordentlichen Erträge 6.012.004,18 
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -5.621.595,67 
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 390.408,51 
1.4 Außerordentliche Erträge 111.340,40 
1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 111.340,51 
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 501.748,91 
2. Finanzrechnung  EUR 
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.531.975,34 
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.346.765,08 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 
und 2.2) 185.210,26 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 764.491,87 
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.073.752,67 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 
u.2.5) -1.309.260,80 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -1.124.050,54 
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -97.267,11 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) -97.267,11 

2.11 Änderung d. Finanzierungsmittelbestands z. Ende des HHJ                                
(Saldo aus 2.7 und 2.10) -1.221.317,65 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. 
Auszahlungen -229.735,38 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 2.635.154,51 
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) -1.451.053,03 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 
und 2.14) 1.184.101,48 

3. Bilanz  EUR 
3.1 Immaterielles Vermögen 8.173,51 
3.2 Sachvermögen 27.766.729,35 
3.3 Finanzvermögen 5.423.118,02 
3.4 Abgrenzungsposten 15.069,84 
3.5 Nettoposition 0,00 
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 33.213.090,72 
3.7 Basiskapital 25.280.205,61 
3.8 Rücklagen 887.660,41 
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 
3.10 Sonderposten 5.981.472,37 
3.11 Rückstellungen 256.213,23 
3.12 Verbindlichkeiten 684.958,07 
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 122.581,03 
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 33.213.090,72 

 
 
Jahresabschluss 2020 
 
 

 

Ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer für den ärztlichen 
Notfalldienst (allgemein,-  
kinder-, augen- und HNO-
ärztlicher Notfalldienst) 116117 
(Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis 
Reutlingen
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen

Öffnungszeiten: 
Mo	 18 - 22 Uhr, 
Di		 18 - 22 Uhr; 
Mi		 18 - 22 Uhr; 
Do	 18 - 22 Uhr; 
Fr		  18 - 22 Uhr, 
Sa, So und Feiertage	 8 - 22 Uhr.

Kinder Notfallpraxis Reutlingen
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen

Öffnungszeiten:Sa, So und Feiertage       9 – 13 Uhr und 15 
– 19 Uhr.

Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Infor-
mationen zu unseren Notfallpraxen auf unserer Homepage 
einsehen: https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/
notfallpraxis-finden

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter der 
Tel. 01801 / 116 116 (0,039 €/min). Weitere Informationen 
finden Sie unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-
notdienst/. Hier erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarzt-
praxen in Ihrer unmittelbaren Umgebung Notdienst haben.

Apothekennotdienstbereitschaft
Unter folgender kostenfreier Rufnummer können Sie zuver-
lässig und tagesaktuell erfahren, welche Apotheke Notdienst- 
bereitschaft hat: 0800 / 00 22 833 (24 Stunden erreichbar) 
www.aponet.de

Sozialstation St. Martin Engstingen
Team Süd · Hauptstraße 19 · 72539 Pfronstetten
Telefon: 07388 99357-22 · www.sozialstation-engstingen.de

Kathis Pflege GmbH
Bahnhofstraße 1, 72537 Mehrstetten
Tel. 07381 9342677
info@kathis-pflegeteam.de, www.kathis-pflegeteam.de

Hospizgruppe Hayingen - Pfronstetten - Zwiefalten
Leitung: Manuela Otto
Tel. 07373-921480, Mobil:  0174 9030193
hospizgruppe-zwiefalten@web.de

Nachbarschaftshilfe Hayingen
Einsatzleitung: Gertrud Schädle, Tel. 07386/1302

PORT Gesundheitszentrum - Pflegestützpunkt
Terminvereinbarungen sind auch zu Hausbesuchen – mög-
lich unter: Tel.: 07387 984146-2
Email: pflegestuetzpunkt-suedliche-alb@kreis-reutlingen.de

Notrufe
Polizei� 110
Feuerwehr/Rettungsdienst� 112
Gas-Störungsstelle� 0800 0824505
EnBw Hotline, Strom Störung� 0800 3629477
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Auslegung des Jahresabschlusses: Der Jahresabschluss 2020 
wird gem. § 81 Abs. 3 GemO auf der Internetseite der Stadt 
Hayingen öffentlich zugänglich gemacht. Sie finden den Jahres-
abschluss unter folgender Webadresse: htt(1)ps://hayingen.de/
haushaltsplaene.html

Hayingen, den 27.01.2026 

gez. Holzbrecher, Bürgermeisterin

Jahresabschluss 2021 des Kernhaushalts der 
Stadt Hayingen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.01.2026 den Jahres-
abschluss 2021 mit Rechenschaftsbericht und Anhang festgestellt. 
Der Jahresabschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Auf Grund § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(GemO) hat der Gemeinderat am 22.01.2026 den Jahresabschluss 
2021 der Stadt Hayingen mit folgenden Werten festgestellt:

1. Ergebnisrechnung  EUR 
1.1 Summe der ordentlichen Erträge 6.554.952,97 
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -5.589.419,94 
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 965.533,03 
1.4 Außerordentliche Erträge 132.588,31 
1.5 Außerordentliche Aufwendungen -4.926,58 
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 127.661,73 
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 1.093.194,76 
2. Finanzrechnung  EUR 
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.120.876,63 
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.836.514,03 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 
und 2.2) 1.284.362,60 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.309.423,85 
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.555.437,87 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 
u.2.5) -1.246.014,02 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 38.348,58 
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -287.450,16 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) -287.450,16 

2.11 Änderung d. Finanzierungsmittelbestands z. Ende des HHJ                                
(Saldo aus 2.7 und 2.10) -249.101,58 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. 
Auszahlungen 68.404,17 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.184.101,48 
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) -180.697,41 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 
und 2.14) 1.003.404,07 

3. Bilanz  EUR 
3.1 Immaterielles Vermögen 5.592,40 
3.2 Sachvermögen 29.597.020,21 
3.3 Finanzvermögen 5.971.670,81 
3.4 Abgrenzungsposten 19.050,03 
3.5 Nettoposition 0,00 
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 35.513.333,45 
3.7 Basiskapital 25.280.205,61 
3.8 Rücklagen 1.981.015,68 
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 
3.10 Sonderposten 6.628.124,27 
3.11 Rückstellungen 281.616,96 
3.12 Verbindlichkeiten 1.213.757,73 
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 128.613,20 
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 35.513.333,45 

 
Jahresabschluss 2021 Auslegung des Jahresabschlusses: Der Jahresabschluss 2021 
wird gem. § 81 Abs. 3 GemO auf der Internetseite der Stadt 
Hayingen öffentlich zugänglich gemacht. Sie finden den Jahres-
abschluss unter folgender Webadresse: htt(1)ps://hayingen.de/
haushaltsplaene.html
Hayingen, den 27.01.2026
gez. Holzbrecher. Bürgermeisterin

Bericht aus der Gemeinderatssitzung 
am 22.01.2026
Top 1. Spenden
Der Annahme der Spenden wurde zugestimmt.

Top 2. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan 2026 sowie den Wirtschaftsplan 2026 des Eigen-
betriebs Wasserversorgung der Stadt Hayingen
Der Haushalt des Jahres 2026 plant mit einem positiven ordentli-
chen Ergebnis in Höhe von 85.970 EUR. Die ordentlichen Aufwen-
dungen belaufen sich auf rund 7,96 Mio. EUR, die ordentlichen Er-
träge belaufen sich auf knappe 8,04 Mio. EUR. Das veranschlagte 
Gesamtergebnis beläuft sich auf 85.970 EUR.
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in 
Höhe 1.240.280 EUR. Für Investitionstätigkeiten sind Auszah-
lungen in Höhe von 2.073.300 Mio. EUR vorgesehen. Einzahlun-
gen aus Investitionstätigkeit sind geplant in Höhe von 378.700 
EUR. Die Einnahmen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus 
Zuschüssen, die für Investitionsmaßnahmen beantragt werden 
können.
Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2026 nicht eingeplant. Die Ver-
pflichtungsermächtigungen betragen 535.000 EUR. Der Höchst-
betrag der Kassenkredite liegt bei 500.000 EUR.
Zum Ende des Jahres wird sich der Finanzierungsmittelbestand 
voraussichtlich um 1.250.280 EUR verringern. Die Hebesätze 
wurden mit der Hebesatz-Satzung in der Sitzung vom 17.10.2024 
festgelegt und gelten unverändert weiter.
Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung sieht für das Jahr 2026 
einen Überschuss aus dem Erfolgsplan in Höhe von 1.200 EUR 
vor. Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit belaufen 
sich auf rund 453.800 EUR, die Auszahlungen aus laufender Ge-
schäftstätigkeit auf knappe 309.600 EUR. Daraus ergibt sich ein 
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in 
Höhe von 144.200 EUR.
Im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung ist keine Kreditauf-
nahme für das Jahr 2026 geplant. Die liquiden Mittel verringern 
sich am Ende des Jahres um voraussichtlich 95.700 EUR. Der 
Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsplan 2026 sowie dem 
Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung zu.

Top 3. Feststellung des Jahresabschlusses 2020
Der Jahresabschluss stellt das Gegenstück des Haushalts dar. 
Hier werden die Planzahlen aus dem Haushaltsplan mit den Ist 
Zahlen des Jahresverlaufs verglichen.
In der Ergebnisrechnung werden die Aufwendungen den Erträgen 
gegenübergestellt.
Geplant war im Haushaltsplan 2020 ein positives Ergebnis in Höhe 
von 22.223 EUR, tatsächlich konnte jedoch ein positives Ergebnis 
mit 501.748,91 EUR erzielt werden.
Das positive Gesamtergebnis teilt sich in 390.408,51 EUR ordent-
liches Ergebnis und 111.340,40 EUR außerordentliches Ergebnis 
auf.
In der Finanzrechnung werden Einzahlungen und Auszahlungen 
dargestellt, die Veränderungen auf den Finanzrechnungskonten 
haben direkten Einfluss auf das Liquide Mittel Konto.
Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 
verändert sich um -1.221.317,65 EUR. Die Liquidität beträgt zum 
Ende des Haushaltsjahres 1.184.101,48 EUR.
Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 
2019 mit 32.192.783,64 EUR auf 33.213.290,72 EUR erhöht. 
Dies lässt sich u.a. auf die Anschaffung eines LF 20 KatS sowie 
des Meili VM 7000 und des DFSK für den Bauhof zurückführen. 
Ebenso wurden Sprungpolster, Spreizer und eine Funkzentrale 
für die Feuerwehr beschafft.
Der Gemeinderat stellte den Jahresabschluss 2020 fest. Nach 
dem Beschluss wird der Jahresabschluss nach § 95 b GemO 
ortsüblich bekannt gegeben und auf der Internetseite der Stadt 
Hayingen öffentlich zugänglich gemacht.
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Top 4. Feststellung des Jahresabschlusses 2021
Der Jahresabschluss stellt das Gegenstück des Haushalts dar. 
Hier werden die Planzahlen aus dem Haushaltsplan mit den Ist 
Zahlen des Jahresverlaufes verglichen. In der Ergebnisrechnung 
werden die Aufwendungen den Erträgen gegenübergestellt. Ge-
plant war im Haushaltsplan 2021 ein positives Ergebnis in Höhe 
von 53.467 EUR, tatsächlich konnte jedoch ein positives Ergeb-
nis mit 1.093.194,76 EUR erzielt werden. Das positive Gesamt-
ergebnis teilt sich in 965.553,03 EUR ordentliches Ergebnis und 
127.661,73 EUR außerordentliches Ergebnis auf. Das ordentliche 
Ergebnis sowie das Sonderergebnis werden der entsprechenden 
Ergebnisrücklage zugeführt. Diese stehen zur Abdeckung von 
eventuellen Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung. Die 
ordentliche Ergebnisrücklage beträgt zum 31.12.2021, 1.674.383 
EUR. Die Sonderrücklage hat zum 31.12.2021 einen Stand in 
Höhe von 303.440 EUR. In der Finanzrechnung werden Einzah-
lungen und Auszahlungen dargestellt, die Veränderungen auf den 
Finanzrechnungskonten haben direkten Einfluss auf das Liqui-
de Mittel Konto. Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des 
Haushaltsjahres verändert sich um -249.101,58 EUR. Die Liquidi-
tät beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 1.003.404,07 EUR. Die 
Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 
von 33.213.090,72 € auf 35.513.333,45 € erhöht. Dies resultiert 
u.a. aus der Fertigstellung der Baumaßnahme Kirchstraße / Markt-
straße, Karl-Truchsess-Weg, Anbau Kindergarten Hayingen und 
Außenanlage Kindergarten Hayingen. Ebenso gibt es Zugänge 
bei den Anlagen im Bau.
Der Gemeinderat stellte den Jahresabschluss 2021 fest. Dieser 
wird auf der Homepage der Stadt Hayingen veröffentlicht.

Top 5. Beauftragung eines Büros zur Bearbeitung der Jahresab-
schlüsse 2022-2024
Im Kernhaushalt ist der Jahresabschluss 2021 festgestellt. Somit 
liegen derzeit drei prüffähige Jahresabschlüsse vor. Um die aus-
stehenden Jahresabschlüsse baldmöglichst nachzuholen, wur-
den im Zuge der Haushaltsplanaufstellung die entsprechenden 
Mittel im Kernhaushalt und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung etatisiert. Eine wichtige Vorarbeit für den Jah-
resabschluss stellt die Anlagenbuchhaltung dar. Die Aufarbeitung 
der Anlagenbuchhaltung wurde im Oktober 2025 an das Büro 
axians infoma vergeben. Derzeit sind viele Kommunen dabei, mit 
externen Büros die rückständigen Jahresabschlüsse aufzuholen, 
die Büros sind entsprechend ausgelastet. Die Firma axians hat 
bereits die Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie die bisherigen 
Jahresabschlüsse begleitet. Der Leistungsumfang beinhaltet u.a. 
die periodengerechte Abgrenzung der Aufwendungen und Erträ-
ge, die Abschreibungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Son-
derposten und Rückstellungen, Abstimmung Forderungen und 
Verbindlichkeiten, Wertberichtigung der Forderungen, Ermittlung 
Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag.
Insbesondere um der gesetzlichen Verpflichtung nachzukom-
men (der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten 
aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb 12 Monaten nach 
Jahresschluss zu beschließen), aber auch im Hinblick auf den 
Übergang auf die Verbandskämmerei, sieht die Verwaltung mit 
der Fremdvergabe der Arbeiten die Möglichkeit die Rückstände 
abzuarbeiten. Seitens der Rechtsaufsicht werden die ausstehen-
den Jahresabschlüsse bereits angemahnt. Bei Zuschussanträgen 
wird auf die letzten festgestellten Abschlüsse referenziert, so dass 
wir auch aus diesem Grund – neben der gesetzlichen Verpflich-
tung- gefordert sind, die Abschlüsse festzustellen, da i.d. R. die 
finanzielle Belastung/Abmangel für die Kommune mit den Jahren 
steigt. Mit der Aufarbeitung der drei Jahresabschlüsse Kernhaus-
halt und Eigenbetrieb zum Angebotspreis von brutto 36.652 Euro 
wurde das Büro axians infoma beauftragt.

Top 6. Satzung der Stadt Hayingen über ein besonderes Vorkaufs-
recht nach § 25 BauGB i. V.m. § 4 GemO für den Bereich „südlich 
der geplanten Straße Kappisbühl“, Gemarkung Hayingen für die 
südliche Erweiterung des Gewerbegebiets Ehrenfelser Weg II

Die Stadt Hayingen hat eine Satzung für ein besonderes Vorkaufs-
recht im Erweiterungsgebiet des Gewerbegebiets erlassen. Dabei 
handelt es sich um ein Instrument des vorsorgenden Grunder-
werbs. Gemeinden sollen frühzeitig Grundstücke zur Vorbereitung 
städtebaulicher Maßnahmen erwerben können, um diese später 
leichter vorbereiten und verwirklichen zu können.
Das besondere satzungsbezogene Vorkaufsrecht geht dabei über 
den Anwendungsbereich des allgemeinen Vorkaufsrechts nach § 
24 BauGB hinaus, welches an bestimmte Nutzungszwecke ge-
bunden ist. Die Vorschriften des § 25 BauGB beruhen auf der 
Annahme, dass eine langfristig angelegte gemeindliche Bodenbe-
vorratungspolitik ein besonders wirksames Mittel zur Sicherung 
der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung ist. Die umfassen-
den Möglichkeiten der Bodenvorratspolitik werden bis zu dem 
Zeitpunkt gewährleistet, zu dem die städtebaulichen Maßnahmen 
rechtsverbindlich werden und damit das besondere Vorkaufsrecht 
erlischt. In diesem Zeitraum verfügen die Gemeinden in Maß-
nahmengebieten über ein Vorkaufsrecht, das selbst dann zum 
Grunderwerb eingesetzt werden kann, wenn dieses nach Wirk-
samwerden der eigentlichen Maßnahme (z. B. Bebauungsplan) 
nicht mehr zulässig wäre.
Einer Vorkaufsrechtssatzung unterliegen unbebaute und bebaute 
Grundstücke. Die Ausübung des Vorkaufsrechts muss durch das 
Wohl der Allgemeinheit gerechtfertigt sein, d.h. mit dem Grund-
erwerb müssen in Abwägung mit den betroffenen privaten Inte-
ressen überwiegende Vorteile für die Allgemeinheit angestrebt 
werden. Die Stadt Hayingen, da sie sich bereits seit 2023 damit 
beschäftigt, das bestehende Gewerbegebiet Ehrenfelser Weg in 
südlicher Richtung zu erweitern. Hierzu wurde am 28.09.2023 
vom Gemeinderat der Stadt Hayingen die Aufstellung eines Vor-
entwurfes Bebauungsplan Erweiterung Gewerbegebiet „Ehrenfel-
ser Weg II“ beschlossen. Im bestehenden Gewerbegebiet Ehren-
felser Weg sind inzwischen alle Baugrundstücke veräußert und 
somit ist die südliche Erweiterung erforderlich. Um eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung im Plangebiet sicherzustellen, soll für 
den südlichen Bereich zur geplanten Straße Kappisbühl eine Vor-
kaufsrechtssatzung erlassen werden.
Es ist von wesentlicher Bedeutung die Flächenverfügbarkeit im 
Plangebiet sicherzustellen, um bei Grundstücksverkäufen, die der 
geplanten Entwicklung zuwiderlaufen würden, steuernd eingrei-
fen zu können. An den durch Satzung bezeichneten Flächen kann 
die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausüben, sie muss es jedoch 
nicht. Bezüglich der Entscheidung über die Ausübung des Vor-
kaufsrechts ist die Gemeinde frei, auch dann, wenn die Voraus-
setzungen für die Ausübung vorliegen.
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung erstreckt sich auf die 
nördlichen Teile der Flst. 5847, 5848, 5849, 5817, 5816 sowie die 
Flst. 5814, 5813, 5812 und 5811 mit einer Fläche von ca. 3,42 ha.
Dem Erlass der Satzung der Stadt Hayingen über ein besonderes 
Vorkaufsrecht wurde zugestimmt.

Top 7. Mitteilungen
Bürgermeisterin Holzbrecher teilt mit, dass bis Ende Februar 2026 
die Linde im Bereich der geplanten Straße „Kappisbühl“ durch die 
Waldarbeiter gefällt wird.

Top 8. Anfragen
Es wurden keine Anfragen gestellt.

Bausachen
Top 9 a) Einbau Mensa in bestehendes Klassenzimmer im EG und 
Umnutzung ehemalige Hausmeisterwohnung in Verwaltungsräu-
me im DG der Digelfeldschule, Schulstraße 12, 72534 Hayingen
Bürgermeisterin Holzbrecher verweist auf die bisherige Situation 
der Schulküche im Untergeschoss aufgrund eines Leitungsscha-
dens in diesem Bereich. Es bietet sich nun die Chance eine Mensa 
im Erdgeschoss zu verwirklichen, von welcher aus die Schüler 
dann den hinteren Pausenhof mittels eines Durchbruches bei ei-
nem bestehenden Fenster nutzen können.
Das Bauvorhaben der Stadt Hayingen in der Digelfeldschule wird 
vom Architekturbüro Hartmaier + Partner durch Herrn Architekt 
Straub vorgestellt.
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In der Digelfeldschule wird in das Klassenzimmer 4, welches bis-
her als Betreuungsraum genutzt wird, im Erdgeschoss eine Mensa 
mit mobiler Essensausgabe bzw. Wärmetheke mit Plexiglasdach 
und Spuckschutz eingebaut. Maximal können 46 Sitzplätze bei 
ca. 66 m² Fläche für die Mittagsbetreuung geschaffen werden. Die 
Mittagessen werden in der Küche der Digelfeldhalle zubereitet und 
mittels eines Servierwagens in geschlossenen Edelstahlbehältern 
in die geplante Mensa in der Digelfeldschule transportiert. Es wird 
auf den Ausbau einer Küche direkt bei der Mensa aus Nachhal-
tigkeitsgründen und insbesondere zum Erhalt des bestehenden 
Arbeitsplatzes zum individuellen Selberkochen verzichtet. Ferner 
wird die Schaffung einer weiteren Zugangsmöglichkeit vom Park-
platz bei der Digelfeldhalle mit Witterungsschutz vorgesehen. Hier 
kann dann langfristig eine alternative Möglichkeit zur Andienung 
von Mittagessen durch einen Lieferservice geschaffen werden. 
Die Klassenzimmer 2 und 3 werden für Sprachunterricht und die 
Nachmittagsbetreuung umgenutzt.
Ferner wird im gleichen Gebäudeteil im Dachgeschoss die ehe-
malige Hausmeisterwohnung zu Verwaltungsräumen umgenutzt. 
Aufgrund diverser anstehender Umstrukturierungsmaßnahmen 
und Aufgabenzuwachs in der Kommune besteht dringender 
Bedarf an weiteren Verwaltungsräumlichkeiten. Im denkmal-
geschützten Rathaus, Marktstraße 1, Hayingen besteht keine 
Möglichkeit weitere Büroräume zu gewinnen. In der ehemaligen 
Hausmeisterwohnung und dem bestehenden und leerstehenden 
Bühnenraum im Dachgeschoss sollen 5 Büroräume, 1 Bespre-
chungsraum, 1 Archiv, 1 Aufenthalts - und Sanitärbereich ge-
schaffen werden.
Inzwischen notwendige Fahrradabstellplätze nach der Landes-
bauordnung werden zum einen bei der bestehenden überdachten 
Abstellfläche für 8 Fahrräder bei der nördlich gelegenen Garage 
am Parkplatz Digelfeldhalle sowie an der Schulstraße im nord-
westlichen Bereich des Parkplatzes mit insgesamt 37 weiteren 
Fahrradabstellplätzen neu geschaffen. Da es sich um eine Grund-
schule handelt, kommen die Kinder nicht mit dem Fahrrad zur 
Schule. Die Schüler kommen überwiegend zu Fuß oder werden 
von den Eltern mit dem Auto gebracht. Schüler aus den Stadttei-
len kommen mit dem Bus.
Es stehen dann insgesamt 45 Fahrradabstellplätze für die geplan-
ten Verwaltungsräume, die Digelfeldhalle, Digelfeldschule und die 
Kleinkindbetreuung TigeR zur Verfügung.
Dem o.g. Bauvorhaben wurde zugestimmt.

Top 9 b ) Dem Anbau einer landwirtschaftlichen Lagerhalle für Ge-
räte, Münzdorf, Gallusweg 6, 72534 Hayingen wurde zugestimmt.

Top 9 c) Der Teilüberdachung der Dachterrasse auf der bestehen-
den Doppelgarage, an das bestehende Wohngebäude sowie dem 
Antrag auf Ausnahme der örtlichen Bauvorschriften zu Dachform 
und Dachneigung nach Ziffer 2.1.1.1, Orchideenstraße 7, Hayin-
gen wurde zugestimmt.

Sachbeschädigung
Leider wurde dieser Tage eine weitere Sachbeschädigung be-
kannt. In Münzdorf wurde das Hinweisschild „eingeschränkter 
Winterdienst“ Ziel einer Beschädigung. Das Austauschen des 
Schildes erfolgt mit Steuergeldern, die sicherlich gewinnbringen-
der eingesetzt werden könnten.
gez. Holzbrecher, Bürgermeisteramt

  

Die Stadt Hayingen mit 2.250 Einwohnern ist Luftkurort und gehört zu 
den beliebten Ferien- und Ausflugsorten auf der schwäbischen Alb. 

Die bisherige Stelleninhaberin wird in den Ruhestand treten. Die Stadt 
Hayingen sucht deshalb zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

 Leitung für das Haupt- und Bauamt  
 (m/w/d) mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % (39 Std. bzw.  
41 Std. Woche). Die Stelle ist unbefristet und grundsätzlich teilbar.

Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
·  Amtsleitung mit Führungsaufgaben für das Haupt- und Bauamt
·  interne Stellvertretung der Bürgermeisterin 
·  Bauverwaltung (gemeindliche Bearbeitung der Baugesuche,  
   Bauleitplanung)
·  Leitung des Ordnungsamts
·  Geschäftsstelle des Gemeinderats
·  Leitung des Personalamts
·  Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Ortsrecht, Vertragsrecht)
·  Organisation des Dienstbetriebs, Vorbereitung von Grundsatz- 
   angelegenheiten
Der endgültige Zuschnitt des Aufgabengebiets bleibt vorbehalten.

Wir erwarten von Ihnen:
·  ein abgeschlossenes Studium im gehobenen Verwaltungsdienst  
   (Dipl. Verwaltungswirt/in (FH) oder Bachelor of Arts – Public  
   Management oder eine vergleichbare Qualifikation
·  hohe Auffassungsgabe, Organisationsgeschick und Belastbarkeit
·  fundierte Kenntnisse der Gemeindeordnung
·  Erfahrung in der Personalführung
·  strukturierte, eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise
·  soziale Kompetenz, Entscheidungsfreude und Flexibilität
·  vertrauensvolle, teamfähige u. verantwortungsbewusste Persönlichkeit

Wir bieten Ihnen:
·  eine unbefristete Vollzeitstelle mit Bezahlung bis A13 oder eine  
   entsprechende Vergütung nach TVöD
·  flexible Arbeitszeiten und laufende Fortbildungen
·  ein gutes Arbeitsklima in einem engagierten Team
·  eine Einarbeitung durch die Stelleninhaberin

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte schriftlich oder per Email (als 
PDF-Datei) bewerbung@hayingen.de bis spätestens 01. März 2026  
bei der Stadt Hayingen, Marktstraße 1, 72534 Hayingen. Für Fragen 
und Auskünfte wenden Sie sich gerne an Bürgermeisterin Holzbrecher  
(Tel.: 07386/9777-30, Email: ulrike.holzbrecher@hayingen.de) oder  
die Stelleninhaberin Frau Bortfeldt (Tel.: 07386/9777-29, Email:  
sigrid.bortfeldt@hayingen.de).
Diese Stellenausschreibung finden Sie auch unter www.hayingen.de

Papiertonne in Hayingen mit Oberwilzingen, 
ohne Ehestetten
Abholung am Donnerstag, 29. Januar 2026, ab 6.00 Uhr

Restmülltonne und Biotonne
Abholung am Freitag, 06. Februar 2026, ab 06.00 Uhr
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Online-Infoveranstaltung zur freiberuflichen 
Tätigkeit als BEKI-Referentin und -Referent
Im Rahmen der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung 
(BEKI) des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz findet am Mittwoch, 04. Februar 2026, von 
14:15 bis 16:00 Uhr, eine Online Informationsveranstaltung zur 
freiberuflichen Tätigkeit als BEKI-Referentin und -Referent statt.
Die Landesinitiative BEKI ist seit über 40 Jahren ein fester Bestand-
teil im Bereich der Ernährungsbildung in Baden-Württemberg.
Hierfür sind freiberufliche Ernährungsfachkräfte, die BEKI-Referen-
tinnen und -Referenten, in den Lebenswelten Kita, Kindertagespfle-
ge und Schule tätig. Sie informieren Kinder, Eltern und Fachkräfte 
rund um ausgewogenes und genussvolles Essen und Trinken vom 
sechsten Lebensmonat bis zur sechsten Schulklasse, sowie über 
eine alltagsbezogene Ernährungsbildung von Anfang an.
Voraussetzung für diese Tätigkeit auf Honorarbasis ist eine quali-
fizierte Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich Ernährung, 
Hauswirtschaft oder Gesundheitsförderung. In der Veranstaltung 
werden die Landesinitiative BEKI des Ministeriums für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, und das Landeszentrum 
für Ernährung (Lern BW) vorgestellt. Interessierte bekommen Infor-
mationen zum Werdegang einer BEKI-Referentin bzw. eines BEKI-
Referenten und einen praxisnahen Einblick in die Tätigkeitsfelder.
Weitere Informationen, sowie den Anmeldelink gibt es unter: htt-
ps://reutlingen.landwirtschaft-bw.de
Anmeldungen sind bis zum 30. Januar 2026 möglich.
BEKI-Koordinatorin und Ansprechpartnerin für den Landkreis 
Reutlingen: Tanja Meier, Kreislandwirtschaftsamt Münsingen, 
Telefon: 07381 9397-7341

Licht ins Dunkel bringen: Verleihung des ers-
ten Kreisgeschichtspreises
Licht ins Dunkel der Regionalgeschichte bringen und Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler fördern - das ist das 
Ziel des Kreisgeschichtspreises. Am letzten Montagabend wurde 
die Auszeichnung erstmals vom Landkreis Reutlingen verliehen. 
Rund 65 Bürgerinnen und Bürger waren im Großen Sitzungssaal 
des Landratsamts dabei, als Kreisschul- und Kulturamtsleiter Da-
niel Stückle Dr. Michael Kienzle den Preis übergab.
Der Mittelalterarchäologe und Leiter des Burgenzentrums an der 
Universität Tübingen ist der erste Preisträger des neu ausgelobten 
Preises: Eine Urkunde, ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro als 
Druckkostenzuschuss für seine Dissertation sowie, hier der Clou, 
eine gravierte Tischleuchte aus dem Kreisarchiv Reutlingen. Darauf 
der Satz: „Das Kreisarchiv Reutlingen...bringt Licht ins Dunkel“.
Genau das sei das Ziel des Kreisgeschichtspreises bekräftigt 
Kreisarchivleiter Dr. Marco Birn: „Der Landkreis Reutlingen ver-
steht Geschichte nicht als etwas Abgeschlossenes oder Vergan-
genes – sondern als etwas, das uns heute betrifft, das uns prägt 
und das wir aktiv erforschen und erzählen können.“

Über den Kreisgeschichtspreis
Die Idee zu diesem Preis ist aus einer einfachen Beobachtung 
entstanden: Im Landkreis Reutlingen gibt es eine außergewöhn-
lich reiche Geschichte – von der Siedlungsentwicklung über Herr-
schaftsstrukturen, Wirtschaft und Religion bis hin zu Alltagsleben, 
Migration, Konflikten und Umbrüchen im 19. und 20. Jahrhundert.
Gleichzeitig entstehen an Universitäten und Hochschulen hervor-
ragende Abschlussarbeiten – Masterarbeiten und Dissertationen 
–, die genau solche Themen aufgreifen. Oft mit großer Akribie, 
methodisch auf der Höhe der Zeit, quellennah und zugleich mit 
einem Blick für größere Zusammenhänge.
Und genau hier setzt der Kreisgeschichtspreis an. Er soll herausra-
gende wissenschaftliche Arbeiten sichtbar machen, sie würdigen 
– und ganz konkret dazu beitragen, dass Forschung nicht in der 
Schublade verschwindet, sondern ihren Weg in die Öffentlichkeit 
findet. Der Preis wird durch den Zweckverband Oberschwäbische 
Elektrizitätswerke, kurz OEW, gefördert.

Die Bedeutung der Regionalgeschichte
Regionalgeschichte ist nicht „klein“ oder „nur lokal“. Im Gegenteil: 
Gerade in der Region lassen sich viele Fragen oft besonders prä-
zise untersuchen, weil Quellen, Orte, Strukturen und Erinnerungen 
greifbar sind. Und Nachwuchsforschung bringt oft genau das mit, 
was historische Arbeit lebendig hält: neue Fragestellungen, neue 
Methoden, neue Perspektiven.
Im Anschluss an die Preisverleihung gab Dr. Kienzle in seinem 
Vortrag Einblick in seine interdisziplinäre Dissertation „Burg und 
Kulturlandschaft“.

Über den Preisträger
Dr. Michael Kienzle wurde 2022 an der Eberhard Karls Universi-
tät Tübingen promoviert. Er ist freiberuflich in der Burgen- und 
Kulturlandschaftsforschung tätig und legt einen besonderen 
Schwerpunkt auf die Vermittlung historisch-kultureller Inhalte für 
ein breites Publikum.
Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit ist Kienzle seit 2025 
Leiter des Burgenzentrums an der Universität Tübingen und en-
gagiert sich im Rahmen des Greifensteinprojekts intensiv für die 
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung mittelalterlicher 
Burgen in der Region.
In diesem Zusammenhang war er 2024 maßgeblich an der Pla-
nung und Umsetzung des Mittelalter-Events „Lebendiges Mittel-
alter! Ritter und Burgen im Echaztal“ in Pfullingen beteiligt.

L 387 Holzelfinger Steige - Tagesbaustelle 
aufgrund dringender Verkehrssicherungsmaß-
nahmen
Die Landesstraße 387 ist zwischen Holzelfingen und Unterhausen 
im Bereich der Holzelfinger Steige voraussichtlich in der Zeit von 
Montag, 02. Februar 2026, bis Freitag, 06. Februar 2026, jeweils 
in der Zeit von 08:30 bis 16:00 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.
Eine Umleitung ist in beiden Fahrtrichtungen über die B 312 Trai-
felberg / Kreisverkehrsplatz - Honau - Unterhausen ausgeschil-
dert. Der Öffentliche Personennahverkehr ist von der Verkehrs-
beschränkung nicht direkt betroffen.
Der Straßenbetriebsdienst des Kreis-Straßenbauamtes führt 
während der Sperrung dringende Verkehrssicherungsmaßnah-
men durch. Unter anderem werden an den Straßenbegleitflä-
chen Pflegemaßnahmen am Baum- und Strauchbewuchs nach 
einem ökologisch orientierten Pflegekonzept sowie notwendige 
Unterhaltungsarbeiten an Ingenieurbauwerken durchgeführt. Die 
Sicherheit des Verkehrs, der Schutz der Arbeitskräfte sowie der 
notwendige Maschineneinsatz erfordern hierfür eine Verkehrs-
sperrung der Landesstraße.
Das Landratsamt Reutlingen bittet die Verkehrsteilnehmenden um 
Verständnis, dass Behinderungen und Erschwernisse während 
der Ausführungszeit nicht ausgeschlossen werden können. Infor-
mationen zu Sperrungen und Umleitungen auf den klassifizierten 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen können im Baustellen- und 
Ereignismanagement (BEMaS) des Landes Baden-Württemberg 
unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden.

Jugendguides leiten Interessierte durch die 
Gedenkstätte Grafeneck
Am Sonntag, 8. Februar 2026, um 15:30 Uhr, findet eine öffent-
liche Führung der Jugendguides im Landkreis Reutlingen statt: 
Jugendliche führen dabei durch die Gedenkstätte Grafeneck. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Grafenecks dunkle Jahren begannen 1939, als das Schloss - seit 
einem Jahrzehnt „Krüppelheim für behinderte Männer“ der Sa-
mariterstiftung - für „Zwecke des Reichs“ beschlagnahmt wurde. 
Mit einem bürokratischen Erlass begann die „Aktion T4“ genannte 
Ermordung von kranken und behinderten Menschen. Mindestens 
10 654 Frauen und Männer - vorwiegend aus Heimen im Süd-
westen - starben im Jahr 1940 in der Gaskammer von Grafeneck.
Die ca. einstündige öffentliche Führung, die von den Jugendgui-
des in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Grafeneck erarbei-
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tet wurde, beleuchtet diese dunkle Vergangenheit Grafenecks: 
Startpunkt des Rundgangs wird dabei das Schloss Grafeneck 
sein, das Dokumentationszentrum mitsamt der darin befindlichen 
Ausstellung beendet die Führung.
Im Anschluss stehen die Jugendlichen sowie Verantwortliche der 
Gedenkstätte Grafeneck für inhaltliche Fragen zur Verfügung.

Jugendliche engagieren sich für die Erinnerungskultur
Seit 2020 bildet der Landkreis Reutlingen in Kooperation mit dem 
Landkreis Tübingen sowie KulturGUT e. V. Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 15 bis 23 Jahren zu Jugendguides aus. 
Jugendguides engagieren sich für das Erinnern an NS-Verbrechen 
vor Ort und können - nach erfolgreicher Qualifizierung - Gruppen 
in Gedenkstätten und bei Stadtrundgängen leiten.
Fragen zur Qualifizierung, aber auch Anfragen zu Jugenguides-
führungen für Gruppen und Schulklassen können Interessierte 
unter jugendguides@kreis-reutlingen.de stellen.

 
Das Schloss Grafeneck (Bildquelle: Kreisarchiv Reutlingen, Horst Guth)

 
Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben 
B 311 dreistreifiger Ausbau und Umbau des 
Knotenpunktes B 311/L 259 bei Ehingen Ausla-
ge der Planunterlagen
Die Straßenbauverwaltung hat am 17. Dezember 2025 den Antrag 
auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für das Vorhaben 
„B 311 dreistreifiger Ausbau und Umbau des Knotenpunktes B 
311/L 259 bei Ehingen („Borstkreuzung“)“ bei der zuständigen 
Planfeststellungsbehörde im Regierungspräsidium Tübingen ge-
stellt. Diese führt ein Planfeststellungsverfahren nach dem Bun-
desfernstraßengesetz (FStrG) durch.
In der Zeit von Dienstag, 3. Februar 2026, bis einschließlich Mon-
tag, 2. März 2026, werden die Planunterlagen auf der Internetseite 
des Regierungspräsidiums Tübingen unter Aktuelle Planfeststel-
lungsverfahren – Straßen | Regierungspräsidium Tübingen und 
im UVP-Portal zur allgemeinen Einsicht ausgelegt. Aufgrund von 
Änderungen des maßgeblichen Verfahrensrechts im FStrG erfolgt 
die Auslage ausschließlich im Internet. Es wird eine einfache Zu-
gangsmöglichkeit vorgehalten, von welcher auf Anfrage unter Te-
lefon 07071 757-0 beim Regierungspräsidium Tübingen, Referat 
24, Gebrauch gemacht werden kann.
Die Auslage wird zusätzlich in den örtlichen Tageszeitungen be-
kannt gemacht. In der Bekanntmachung werden alle rechtlich 
relevanten Hinweise zur Auslage und den Möglichkeiten, Einwen-
dungen zu erheben, erteilt.
Zeitgleich wird das Regierungspräsidium Tübingen die Träger 
öffentlicher Belange, wie beispielsweise Fachbehörden und Ge-
meinden, über die Auslage informieren und ihnen Gelegenheit 
zur Stellungnahme geben. Sowohl private Betroffene als auch 
Umweltvereinigungen und Träger öffentlicher Belange können bis 
einschließlich Donnerstag, 2. April 2026, Einwendungen erheben 
bzw. Stellungnahmen abgeben.

Bürgerinnen und Bürger können sich damit ein Bild von dem Vor-
haben machen. Betroffene müssen ihre Einwendungen rechtswah-
rend im förmlichen Verfahren vor der Planfeststellungsbehörde vor-
bringen. Einwendungen müssen dabei zumindest in groben Zügen 
erkennen lassen, welche Beeinträchtigungen befürchtet werden.
Nach Ablauf der Frist leitet die Planfeststellungsbehörde alle Äu-
ßerungen an die Vorhabenträgerin zur Stellungnahme weiter. Auf 
Basis der Einwendungen, Stellungnahmen und Antworten der 
Vorhabenträgerin erörtert die Planfeststellungsbehörde bei Bedarf 
alle offenen Punkte mit den Beteiligten. Ziel des gemeinsamen 
Anhörungsverfahrens ist dabei eine vollständige Aufklärung des 
Sachverhalts und eine umfassende Konfliktbewältigung.

Hintergrundinformation:
Die vorliegende Planung umfasst den Ausbau der Bundesstraße 
B 311 in Ehingen (Donau) auf drei Fahrstreifen ab dem Anschluss 
der Ulmer Straße in Richtung Ulm bis ca. 140 m nach der Querung 
des Hauptwirtschaftsweges Nasgenstadt-Heufelden. Im Zuge der 
Ausbaumaßnahme wird die plangleiche Einmündung der L 259 zu 
einem teilplanfreien Knotenpunkt umgebaut und das Wegenetz an-
gepasst. Über den nördlichen Kreisverkehr des teilplanfreien Kno-
tenpunkts wird auch das nördlich der B 311 gelegene Wohngebiet 
Rosengarten der Stadt Ehingen an das überörtliche Straßennetz 
angeschlossen. Der Ausbau erfolgt im bestehenden Straßennetz 
der B 311 und der L 259. Das Straßennetz wird nicht verändert.
Die Maßnahme liegt im Alb-Donau-Kreis auf dem Gebiet der Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Ehingen (Donau) und 
auf den Gemarkungen Ehingen und Nasgenstadt.
Auf Antrag der Vorhabenträgerin wird eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchgeführt.
Für das geplante Vorhaben wurden ein landschaftspflegerischer 
Begleitplan und ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt so-
wie eine Vorprüfung für die FFH-Gebiete „Donau zwischen Mun-
derkingen und Ulm und nördliche Iller“ sowie „Rot, Bellamonter 
Rottum und Dürnach“ durchgeführt (sog. Natura 2000-Vorprü-
fung). Weiterhin wurden sowohl ein Lärmgutachten als auch ein 
Gutachten zu den Luftschadstoffen erarbeitet.
Die für das Vorhaben benötigten Flächen befinden sich über-
wiegend in öffentlicher Hand, auf der Gemarkung Nasgenstadt 
werden jedoch auch private Grundstücksflächen in Anspruch 
genommen. Die erforderlichen Grundstücksflächen und die be-
troffenen Eigentümer sind den Grunderwerbsplänen und dem 
Grunderwerbsverzeichnis zu entnehmen.

 
Podcast-Premiere "Der Hirte"  
im Lichtstuben-Ambiente
Wenn die Tage kurz sind und der Wind über die Albhochfläche 
fegt, rückt man enger zusammen. Am 06. Februar 2026 um 
19:00 Uhr verwandelt sich der Kinosaal im Biosphärenzent-
rum Schwäbische Alb in einen Ort der Begegnung, der an fast 
vergessene Zeiten erinnert. In der Tradition der schwäbischen 
„Lichtstube“ wird die neue Podcast-Reihe „Der Hirte“ von Uwe 
Kassai in besonderem Rahmen vorgestellt.
Jedes Jahr bevor die kalten Wintertage kommen verlässt Wander-
schäfer Jonas Henniger mit hunderten Schafen, einem Esel und 
sechs Hunden die Sommerweiden bei Münsingen, um die Tiere 
sicher Richtung Donau zu bringen.
„Man gibt sein Leben für die Schafe“, sagt Jonas Henniger ein-
drücklich und fügt hinzu: „Man macht das jeden einzelnen Tag, 
das komplette Jahr. Wenn ein Lamm fehlt, suche ich, bis ich es 
gefunden habe. Da gibt es kein Aufgeben.“ Die raue Realität und 
die tiefe Hingabe dieses Berufs werden in der neue Podcast-Reihe 
in eindrücklicher Weise eingefangen. Erste Ausschnitte davon sind 
im Rahmen der Abendveranstaltung zu hören, zudem berichten 
Podcast-Produzent Uwe Kassai und Jonas Henniger von der Wan-
derung, bei der die Aufnahmen für den Podcast entstanden sind.
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Statt im grellen Scheinwerferlicht findet die Podcast-Premiere in 
einem Rahmen der Gemütlichkeit statt. Bei indirektem, warmem 
Licht und kühlen Getränken wird die jahrhundertealte Kultur der 
Lichtstube wieder lebendig. Als besondere Gäste bringen die 
Frauen der Lichtstube Trailfingen in ihrer ursprünglichen schwä-
bischen Tracht Leben in den Raum. Während sie stricken und 
spinnen entsteht genau jene Atmosphäre für Austausch und Er-
zählkunst, welche die Alb seit Generationen prägt.
Die Tonaufnahmen und Bilder für „Der Hirte“ entstanden direkt 
während der Wanderung – authentisch, nah und ungeschönt. Die 
Auftaktveranstaltung lädt dazu ein, für einen Abend den Alltag zu 
vergessen, dem rhythmischen Klappern der Stricknadeln zuzu-
hören und in die faszinierende Welt der Wanderschäferei im von 
der UNESCO anerkannten Biosphärengebiet Schwäbische Alb 
einzutauchen.
Die Premiere findet am Freitag, 6. Februar 2026 um 19:00 Uhr 
im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb, Biosphärenallee 2 
– 4 in Münsingen-Auingen statt. Einlass ist ab 18:45 Uhr. Die 
Veranstaltung endet gegen 20:30 Uhr.
Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

 
Ausschreibung Kulturlandschaftspreis 2026
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in Württem-
berg vorbildlich um den Erhalt traditioneller Landschaftsfor-
men kümmern, können sich um den Kulturlandschaftspreis 
2026 bewerben. Einsendungen sind bis zum 30. April möglich.
„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kulturgeschich-
te unseres Landes in all ihrer Vielfalt. Sie sind Zeichen für den 
bewussten und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Sie 
stiften Identität und sind Teil unserer Heimat. Alle, die sich um 
ihren Erhalt sorgen, sind Vorbilder und verdienen öffentliche 
Anerkennung“, erläutert Dr. Bernd Langner, Geschäftsführer des 
Schwäbischen Heimatbundes, die Intention des Preises. Beson-
deres Augenmerk richtet die Jury auf die Verbindung traditioneller 
Bewirtschaftungsformen mit innovativen Ideen, zum Beispiel zur 
Vermarktung der Produkte und zur Öffentlichkeitsarbeit. Im Fokus 
stehen aber auch Streuobstwiesen, Weinberge in Steillagen oder 
beweidete Wacholderheiden.
Das Preisgeld stellen die Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Würt-
temberg sowie die Sparkassenstiftung Umweltschutz zur Verfü
gung. Der seit 1991 vergebene Kulturlandschaftspreis zeichnet 
Privatleute, Vereine und ehrenamtliche Initiativen aus, die sich 
seit mindestens drei Jahren engagieren. Der traditionelle Jugend-
Kulturlandschaftspreis ist seit 10 Jahren einer der drei Haupt
preise, die mit jeweils 1.500 Euro dotiert sind. Bewerben kön-
nen sich Teilnehmer aus dem Vereinsgebiet des Schwäbischen 
Heimatbundes, also den ehemals württembergischen oder ho-
henzollerischen Teilen des Landes sowie einigen angrenzenden 
Gebieten.
Ein zusätzlicher, mit 500 Euro belohnter Sonderpreis Kleindenk-
male würdigt die Dokumentation, Sicherung und Restaurierung 
von Kleindenkmalen. Dazu können Gedenksteine, steinerne Ruhe
bänke, Feld- und Wegekreuze, Bachbrücken, Trockenmauern so-
wie Wegweiser oder Feldunterstände gehören. Preiswürdig kann 
auch die inhaltliche Aufbereitung in Gestalt eines Buches sein.
Annahmeschluss für ausschließlich schriftliche Bewerbungen im 
Format DIN A4 ist der 30. April 2026 . Kostenlose Broschüren 
mit den Teilnahmebedingungen sind unter www.kulturlandschafts-
preis.de, beim Schwäbischen Heimatbund in Stuttgart sowie bei al-
len württembergischen Sparkassen erhältlich. Die Verleihung findet 
im Herbst 2026 im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung statt.
Kontakt: Schwäbischer Heimatbund e. V. Weberstraße 2 | 70182 
StuttgartTelefon 0711 23942-0, ​post@kulturlandschaftspreis.
dewww.schwaebischer-heimatbund.de

Spendenübergabe an die Hospizgruppe  
Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten

 
Beim vergangenen Weihnachtsmarkt in Trochtelfingen präsentier-
ten Theresa und Christina Buck aus Oberstetten, Anja Walz aus 
Ittenhausen sowie Carolin Raach aus Engstingen ihren eigenen 
Stand – und das mit einer klaren Botschaft: Alle Einnahmen gehen 
an die Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten.
Bereits zum zweiten Mal nahmen die vier Frauen mit einem liebe-
voll gestalteten Stand am Weihnachtsmarkt teil, der mit einer brei-
ten Palette handgefertigter Artikel lockte. Die Idee entstand aus 
ihrer Leidenschaft fürs Basteln und dem Wunsch, etwas Gutes zu 
tun. Schon im vergangenen Jahr war klar, dass die Einnahmen der 
Hospizgruppe HPZ zugutekommen sollten. Durch Gespräche und 
Flyer konnten sie die Besucherinnen und Besucher bestens über 
die Arbeit der Gruppe informieren und zeigen, wofür die Spenden 
verwendet werden.
Für das Projekt ziehen die vier jungen Frauen an einem Strang. 
Auch ihre Familien wurden aktiv eingebunden. Sponsoren un-
terstützten das Vorhaben, indem sie Materialien kostenfrei zur 
Verfügung stellten – eine wichtige Hilfe, die den Spendenbetrag 
maximierte. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie viel man durch 
Teamwork erreichen kann und wie wertvoll Zusammenhalt in der 
Gemeinschaft ist.
Der Markt war von zahlreichen positiven Gesprächen geprägt. 
Besucherinnen und Besucher zeigten sich beeindruckt von der 
Hingabe der jungen Frauen und freuten sich über die handge-
fertigten Artikel. Theresa Buck, Christina Buck, Anja Walz und 
Carolin Raach betonten: „Es tut gut zu sehen, wie viel positive 
Resonanz wir auf dem Weihnachtsmarkt erfahren haben.“
Letzte Woche fand die offizielle Spendenscheck-Übergabe an 
Manuela Otto, die Leiterin der Hospizgruppe Hayingen-Pfronstet-
ten-Zwiefalten, statt. Die Übergabe berührte alle Anwesenden, 
besonders Frau Otto zeigte sich sichtlich bewegt und sprach den 
vier Frauen ihren tief empfundenen Dank aus. Die stolze Summe 
von über 2.700 € steht nun der Hospizgruppe für ihre wichtige 
Arbeit zur Verfügung.
Die Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten dankt zu-
dem allen weiteren Spenderinnen und Spendern, die in den letzten 
Monaten die Arbeit der Gruppe unterstützt haben. Die Spenden 
ermöglichen es, Menschen in ihrer letzten Lebensphase liebevoll 
zu begleiten und ihre Angehörigen zu unterstützen – eine Aufgabe, 
die oft im Stillen geschieht, aber von vielen getragen wird.
Die Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten steht 
schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen in der letzten 
Lebensphase zur Seite. Das Angebot ist kostenfrei und richtet 
sich an alle Menschen – unabhängig von Religion, Weltanschau-
ung, Nationalität oder sozialer Herkunft.
Alle Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht.
Kontakt: Telefon: (07373) 921480 oder (0174) 9030193
E-Mail: hospizgruppe-zwiefalten@web.de
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Einladung zum Tag der offenen Tür im Kolping-
Bildungszentrum Riedlingen am 07. Februar 
2026 von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Interessierte Schüler/innen und deren Eltern sind eingeladen, un-
sere Schulen kennen zu lernen: Am Sozialwissenschaftlichen 
Gymnasium mit dem Schwerpunktfach “Pädagogik und Psy-
chologie” können sie in einem konstruktiven und angehnehmen 
Lernumfeld in drei Jahren das Abitur absolvieren. Dabei wird viel 
Wert auf persönliche und unterstützende Lernbetreuung gelegt.
Eine gute Basis fürs Leben bieten die zwei Schuljahre am Berufs-
kolleg Gesundheit/Pflege I und II. 
Die Schüler/innen bereiten sich auf interessante Berufe oder für 
ein Studium vor und können die Schule mit der Fachhochschul-
reife abschließen. Sie beenden die Schule mit dem Abschluss 
Assistent/in im Gesundheits- und Sozialwesen. Das Berufskolleg 
ist schulgeldfrei.
Am Berufskolleg Fremdsprachen absolvieren die Schüler/innen 
nach der Mittleren Reife in zwei Jahren die Fachhochschulreife 
und eine Ausbildung zum fremdsprachlichen Wirtschaftsassisten-
ten. Ziel der Ausbildung ist es, eine fundierte Berufsqualifikation 
für international tätige Unternehmen zu vermitteln.
Drei Spanisch-Aufbaukurse finden in verschiedenen Niveaustu-
fen ab 15.01.2026 immer donnerstags nachmittags bzw. abends 
statt. Neueinsteiger/innen dürfen am 1. Abend kostenlos schnup-
pern.
Vorbereitungskurs auf die Kommunikationsprüfung in Eng-
lisch für die Mittlere Reife, 3 x dienstags von 13:30 Uhr bis 16:30 
Uhr, ab 03.02.2026
Mathematik-Vorbereitungskurs für die Mittlere Reife-Prü-
fung, Mittwoch bis Freitag (3 x 4 Unterrichtsstunden von 08:00 
Uhr bis 11:20 Uhr), vom 08.02.- 10.02.2026
Mathematik-Vorbereitungskurs fürs Abitur für die Schüler/in-
nen des sozialwissenschaftlichen, wirtschaftswissenschaft-
lichen und ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums, 8 x 
mittwochs von 13:30 Uhr bis 15:45 Uhr, ab 04.02.2026
www.kolping-riedlingen.de
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 88499 
Riedlingen,
Tel. 07371/93500, sekretariat.rd@kbw-gruppe.de

Freie Lehrstellen im Landkreis Reutlingen 
für 2026
Für den Landkreis Reutlingen sehen die Zahlen wie folgt aus:
Für das Ausbildungsjahr 2026 sind 256 Lehrstellen in 149 Betrie-
ben ausgeschrieben (www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). 
In der Praktikabörse sind außerdem 22 Praktikumsplätze veröf-
fentlicht.
„Die Handwerkskammer ist vor Ort für ihre Mitgliedsbetriebe:“
Binea: Bildungsmesse Neckar Alb - 30. und 31. Januar 2026, 
Stadthalle Reutlingen.
Azubi gesucht oder Praktikumsplatz zu vergeben?
Nutzen Sie als Mitgliedsbetrieb der Handwerkskammer Reut-
lingen die kostenlose Lehrstellenbörse. Einfach über das Kun-
denportal https://service.hwk-reutlingen.de/login/ einloggen und 
eintragen. Oder Sie rufen an unter 07121 / 2412-0 oder senden 
eine E-Mail an: ausbildung@hwk-reutlingen.de
Die Stelle erscheint dann direkt in der Lehrstellenbörse unter htt-
ps://service.hwk-reutlingen.de/lehrstellenangebotssuche/ und in 
der App „Lehrstellenradar“.

 

 
Bei der Gemeinde Zwiefalten ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle einer

Reinigungskraft (m/w/d)
an der Münsterschule

in Teilzeit mit durchschnittlich 22,5 Wochenstunden zu be-
setzen.
Wir bieten eine Vergütung nach TVöD (Entgeltgruppe 2) so-
wie die üblichen Leistungen des öffentlichen Dienstes. Die 
Arbeitszeit ist von Montag bis Freitag von 12.00 Uhr bis 16.30 
Uhr.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Tel.-Nr. 07373/205-10 
(Bürgermeisterin Alexandra Hepp) oder 0163 - 6922676 (Herr 
Haiß, Hausmeister).

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen bis spätestens 20. Februar 2026 an die 
Gemeindeverwaltung Zwiefalten, Marktplatz 3, 88529 Zwiefal-
ten oder per E-Mail im pdf-Format an personal@zwiefalten.de.

 

 
Das kath. Münsterpfarramt in Zwiefalten ist geöffnet:
Montag: 09:00 – 12:00 Uhr
und 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr
und 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr
Beda-Sommerberger-Str. 5
88529 Zwiefalten
Tel. 07373 – 600, Fax 07373 – 2375
E-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de
Homepage: www.se-zwiefalter-alb.drs.de
Erreichbarkeit des Pastoralteams:
Pfarrer Sigmund F. J. Schänzle
Münsterpfarramt Zwiefalten
Beda-Sommerberger-Str. 5
88529 Zwiefalten
Mobil 0160 – 94994902
E-Mail: sigmund.schaenzle@drs.de
Pater Evodius Miku
im Pfarrhaus Aichelau,
Franz-Arnold-Str. 42
Tel. 07388 – 9934675
E-Mail: evodiusanthony.miku@drs.de
Pastoralreferentin Maria Grüner
Tel. 07373 – 9214324
Mobil 0176 – 55079323
E-Mail: maria.gruener@drs.de
Gemeindereferentin Patricia Engling
Tel. 07373 – 9214325
Mobil 01575 – 3352866
E-Mail: patricia.engling@drs.de
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Gemeindeassistent Dominik Graf
Mobil 01578 – 5071051
E-Mail: dominik.graf@drs.de
Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg
Mobil 0178 – 9061124
E-Mail: hubertus.ilg@drs.de
Kirchenpflege Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb
Dietmar Landenberger-Edelburg
Tel. 07373 – 9205699
Mobil 01525 – 4989912
E-Mail: se.zwiefalteralb@kpfl.drs.de
Klinikseelsorge ZfP Zwiefalten
Hildegard Jakob
Tel. 07373 – 10-3373
E-Mail: hildegard.jakob@zfp-zentrum.de
www.zfp-web.de
Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten
Manuela Otto
Tel. 07373 – 921480
Mobil 0174 – 9030193
E-Mail: hospizgruppe-zwiefalten@web.de
Gottesdienste und Veranstaltungen in der Seelsorgeeinheit 
Zwiefalter Alb:
Donnerstag, 22.01.2026
09:00 Uhr Eucharistiefeier im Coemeterium im Münster Zwie-
falten
19:00 Uhr Abendmesse in Aichelau
Freitag, 23.01.2026
19:00 Uhr Abendmesse in Pfronstetten
Samstag, 24.01.2026
19:00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Indelhausen
19:00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Aichelau
Sonntag, 25.01.2026
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Mörsingen
09:00 Uhr Eucharistiefeier – Patrozinium mit Chor in Aichstetten
09:00 Uhr Wort-Gottes-Feier in Ehestetten
10:30 Uhr Eucharistiefeier im Münster Zwiefalten
10:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in Hayingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Münzdorf
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Wilsingen
Dienstag, 27.01.2026
19:00 Uhr Abendmesse in Hayingen
Mittwoch, 28.01.2026
19:00 Uhr Abendmesse in Wilsingen
Donnerstag, 29.01.2026
09:00 Uhr Eucharistiefeier im Coemeterium im Münster Zwie-
falten
19:00 Uhr Abendmesse in Tigerfeld

Einladung zum Blaulichtgottesdienst der psychosozialen 
Notfallversorgung im Landkreis Reutlingen
Am Freitag, 30. Januar 2026 findet um 18 Uhr im Münster Unse-
rer Lieben Frau, Zwiefalten, Beda-Sommerberger-Str. 3, 88529 
Zwiefalten der zwölfte ökumenische Blaulichtgottesdienst mit und 
für Einsatzkräfte, deren Angehörige und alle Interessierte statt.
Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) im Landkreis Reut-
lingen organisiert immer am letzten Freitag im Januar diesen be-
sonderen Gottesdienst immer an wechselnden Orten.
Notfallseelsorge der evangelischen und katholischen Kirche und 
Notfallnachsorgedienst des Deutschen Roten Kreuzes sind Erste 
Hilfe für die Seele“ bei Opfern von Schadensfällen, Angehörigen, 
Hinterbliebene, Zeugen, Vermissende oder auch Verursacher. Für 
Einsatzkräfte sind sie erste Ansprechpartner. PSNV ist ein Teil der 
gesamten Rettungskette.
Zum Gottesdienst sind alle Angehörigen von Polizei, Feuerwehr, 
DRK, Technische Hilfswerk und Kirchen herzlich eingeladen, ge-
nauso wie Vertreter der Kommunen und des Landkreises, zum 
Netzwerk gehörende Dienste und natürlich auch die gesamte 
interessierte Öffentlichkeit im Landkreis.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird es bei Getränken und 
einen kleinen Imbiss im Haus Adolph Kolping in Zwiefalten, 
Kolpingstr. 3 Gelegenheit zum Austausch geben.
Wer Lust hat, spontan beim Blaulichtchor unter der Leitung von 
Stephen Blaich mitzusingen, ist bereits zur Probe am Freitag, 
30.01. um 17 Uhr in der Werktagskapelle („Coemeterium“); links 
vorne im Münster eingeladen.
Bitte beachten, dass es im Münster kalt ist.

Erstkommunion 2026

Am Samstag, 31.01.2026 feiern wir unseren 2. Weggottesdienst. 
Wir treffen uns um 09:30 Uhr vor der Kirche St. Urban in Indel-
hausen.
Der Blasiussegen
wird im Anschluss an den Gottesdienst gespendet.
Zum Schutz vor Halskrankheiten werden jährlich um den Gedenk-
tag des heiligen Blasius am 3. Februar zwei gekreuzte Kerzen 
vor den Hals gehalten, um Gottes Schutz auf die Fürsprache des 
Heiligen zu erbitten. Der Segen geht auf eine Legende zurück, 
nach der Blasius einen Jungen vor dem Ersticken an einer Fisch-
gräte rettete.

Darstellung des Herrn – Lichtmess
Der 2. Februar ist Mariä Lichtmess, ein katholischer Feiertag, der 
40 Tage nach Weihnachten die Darstellung Jesu im Tempel feiert, 
symbolisiert durch Licht und Kerzensegen, der Schutz und das 
Ende der Weihnachtszeit markiert.
Fast fünf Jahrzehnte Mesnerin in Aichstetten-
Verabschiedung von Rosemarie Sandner
Seit 49 Jahren war Rosemarie Sandner Mesnerin in der St. Sebas-
tian Kirche Aichstetten. In dieser langen Zeit war sie die gute Seele 
und hat das Amt leidenschaftlich und in tiefem Glauben ausgeübt. 
Zum Jahreswechsel hat sie diese Aufgabe schweren Herzens in 
jüngere Hände übergeben. Im Rahmen des Gottesdienstes zum 
Kirchenpatrozinium "ihrer" Kirche - dem "Bastetag" - konnte sie 
vergangenen Sonntag in würdevollem Rahmen von Wolfgang Zürn 
und Pfarrer Sigmund F. J. Schänzle verabschiedet werden. Mit ei-
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nem Blumenstrauß und der Überreichung der Benediktusplakette 
der Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb wurde Frau Sandner für ihre 
Verdienste geehrt. Ebenso wurde Maria Engelhart verabschiedet, 
die nach 7 Jahren den täglichen Schließdienst übergeben hat. An 
dieser Stelle danken wir beiden nochmals sehr herzlich.
Mitgestaltet wurde der Festgottesdienst vom Chor „Lichtblick“ 
und vom Männergesangverein Aichstetten unter Leitung von Ka-
trin Knöll. Chorleiterin Katrin Knöll wird, zusammen mit einem 
Team, künftig den Mesner- und Schließdienst übernehmen.
Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle Mitfeiernden noch 
eingeladen im Kirchenraum zu verweilen bei Kaffee und Gebäck.

 
Schwarzwaldklöster und Freiburg
St. Blasien - St. Peter - Freiburg - Alpirsbach - Hirsau
Kraftorte des Glaubens und Brennpunkte der Kirchengeschichte
Sonderreise vom 31.08. - 02.09.2026, Biblische Reisen Stuttgart
Gruppenleitung: Pfarrer Sigmund F. J. Schänzle, Zwiefalten
1. Tag: Montag, 31.08.2026
Busfahrt von Zwiefalten in den Hochschwarzwald - mit Foto-
stopps am Titisee und am Schluchsee - nach St. Blasien : Un-
ter den Benediktinern wurde das Kloster zu einem bedeutenden 
geistlichen, kulturellen und bildungspolitischen Zentrum im süd-
deutschen Raum. Der Dom St. Blasius (Abteikirche) entstand im 
18. Jahrhundert. Er ist ein Meisterwerk des frühen Klassizismus 
mit dem drittgrößten Kuppelbau Europas. Weiterfahrt nach St. 
Peter : Besuch der berühmten Klosteranlage des Baumeisters 
Peter Thumb. Anschließend geht‘s nach Freiburg im Breisgau 
, altehrwürdige Universitätsstadt und Sitz des Erzbischofs der 
Erzdiözese Freiburg: Hotelbezug für zwei Nächte. (ca. 240 km)
2. Tag: Dienstag, 01.09.2026
Freiburg : Zunächst besuchen wir das Münster , berühmt wegen 
seines einzigartigen Turmes. Im Innern erwarten uns eine große 
Anzahl mittelalterlicher Kunstwerke, so auch der bekannte Hoch-
altar von Baldung Grien. Wer mag, steigt in den Turm auf und 
genießt den herrlichen Ausblick (optional). Nach einem Gang über 
den wunderschönen Münstermarkt genießen wir im Münster die
 „Orgelmusik zur Marktzeit“. Am Nachmittag Altstadtführung und 
freie Zeit z. B. für einen Besuch im Augustinermuseum mit seiner 
renommierten Kunstsammlung vom Mittelalter bis zum Barock 
sowie der Malerei des 19. Jahrhunderts an.
3. Tag: Mittwoch, 02.09.2026
Fahrt nach Alpirsbach : Führung im berühmten Benediktiner-
kloster und Besuch der Klosterbrauerei . Weiterfahrt nach Hir-
sau, einem malerischen Ort im nördlichen Schwarzwald unweit 
von Calw. Er ist bekannt für seine beeindruckenden Klosterru-
inen , die tief in der Geschichte verwurzelt sind. Das Kloster St. 
Peter und Paul war einst eines der bedeutendsten Klöster im 
deutschsprachigen Raum und ein Zentrum der Benediktinerre-
form im Mittelalter. Von hier aus wurde das Kloster Zwiefalten ge-
gründet. Anschließend Rückfahrt nach Zwiefalten . (ca. 230 km)
Voranmeldung ab sofort möglich:
Kath. Münsterpfarramt Zwiefalten
Beda Sommerberger-Straße 5, 88529 Zwiefalten
T: 07373 – 600, E-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de

 
St. Vitus
Wir sagen DANKE – Sternsingen 2026
Überall in unserer großen Seel-
sorgeeinheit waren zwischen 
den Jahren und am Dreikönigs-
tag Sternsinger und Sternsin-
gerinnen unterwegs. Sie haben 
den Segen der Heiligen Nacht 
in die Häuser und Wohnungen 
gebracht und dabei Spenden 
eingesammelt. Es waren wie-
der so viele Menschen vor und 
hinter den Kulissen unglaublich 
kreativ und fleißig, um die Aktion 
Dreikönigssingen erfolgreich durchzuführen. Danke allen Beglei-
terinnen und Organisatorinnen. Allen, die die Kinder und Jugend-
lichen unterstützt, hereingebeten und motiviert haben. Danke für 
die großzügigen Spenden und die leckeren Süßigkeiten. Ohne 
Sie und Euch alle gäbe es diese schöne Aktion und die Tradition 
nicht mehr!!! Besonders herzlich danken wir den Sternsinge-
rinnen und Sternsingern, die sich bei kaltem, windigem Wetter 
und Schnee auf den Weg durch unsere Gemeinden gemacht 
haben. Ihr seid die Besten!!! Wir sind stolz auf euch!!! Euch 
allen haben wir das tolle Ergebnis von 961,40 € in Hayingen und 
Oberwilzingen zu verdanken! Schule statt Fabrik so helft ihr ganz 
praktisch mit, damit Kinder ihre Lebensbedingungen verbessern 
können.
GR Patricia Engling
Samstag, 31.01.2026 – Hl. Johannes Bosco
19:00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse
zur Darstellung des Herrn – Lichtmess
mit Kerzenweihe und Spendung des Blasiussegens
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Dienstag, 03.02.2026 – der 4. Woche im Jahreskreis
17:30 Uhr Rosenkranzgebet
18:00 Uhr Gestaltete Anbetung
Donnerstag, 05.02.2026 – Hl. Agatha
14:00 Uhr Ökumenischer Seniorennachmittag im Sportheim
Sonntag, 08.02.2026 – 5. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier

 
St. Nikolaus
Wir sagen DANKE – Sternsingen 2026
Überall in unserer großen Seelsorge-
einheit waren zwischen den Jahren 
und am Dreikönigstag Sternsinger 
und Sternsingerinnen unterwegs. 
Sie haben den Segen der Heiligen 
Nacht in die Häuser und Wohnungen 
gebracht und dabei Spenden einge-
sammelt. Es waren wieder so viele 
Menschen vor und hinter den Kulissen 
unglaublich kreativ und fleißig, um die 
Aktion Dreikönigssingen erfolgreich 
durchzuführen. Danke allen Begleiterinnen und Organisatorinnen. 
Allen, die die Kinder und Jugendlichen unterstützt, hereingebeten 
und motiviert haben. Danke für die großzügigen Spenden und 
die leckeren Süßigkeiten. Ohne Sie und Euch alle gäbe es diese 
schöne Aktion und die Tradition nicht mehr!!! Besonders herzlich 
danken wir den Sternsingerinnen und Sternsingern, die sich 
bei kaltem, windigem Wetter und Schnee auf den Weg durch 
unsere Gemeinden gemacht haben. Ihr seid die Besten!!! Wir 
sind stolz auf euch!!! Euch allen haben wir das tolle Ergebnis 
von 1.110,11 € in Ehestetten zu verdanken! Schule statt Fabrik so 
helft ihr ganz praktisch mit, damit Kinder ihre Lebensbedingungen 
verbessern können.
GR Patricia Engling
Samstag, 31.01.2026 – Hl. Johannes Bosco
19:00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse
zur Darstellung des Herrn – Lichtmess
mit Kerzenweihe und Spendung des Blasiussegens
Donnerstag, 05.02.2026 – Hl. Agatha
14:00 Uhr Ökumenischer Seniorennachmittag im Sportheim 
Hayingen
19:00 Uhr Abendmesse

 
St. Urban
Wir sagen DANKE – Sternsingen 2026
Überall in unserer großen Seelsorgeeinheit waren zwischen den 
Jahren und am Dreikönigstag Stern-
singer und Sternsingerinnen unter-
wegs. Sie haben den Segen der 
Heiligen Nacht in die Häuser und 
Wohnungen gebracht und dabei 
Spenden eingesammelt. Es waren 
wieder so viele Menschen vor und 
hinter den Kulissen unglaublich kre-
ativ und fleißig, um die Aktion Drei-
königssingen erfolgreich durchzu-
führen. Danke allen Begleiterinnen 
und Organisatorinnen. Allen, die die Kinder und Jugendlichen 
unterstützt, hereingebeten und motiviert haben. Danke für die 
großzügigen Spenden und die leckeren Süßigkeiten. Ohne Sie 
und Euch alle gäbe es diese schöne Aktion und die Tradition nicht 
mehr!!! Besonders herzlich danken wir den Sternsingerinnen 
und Sternsingern, die sich bei kaltem, windigem Wetter und 
Schnee auf den Weg durch unsere Gemeinden gemacht ha-
ben. Ihr seid die Besten!!! Wir sind stolz auf euch!!!

Euch allen haben wir das tolle Ergebnis von 907,40 € in Indelhau-
sen, Anhausen, Kochstetten und Weiler zu verdanken! Schule 
statt Fabrik so helft ihr ganz praktisch mit, damit Kinder ihre Le-
bensbedingungen verbessern können.
GR Patricia Engling
Samstag, 31.01.2026 – Hl. Johannes Bosco
09:30 Uhr 2. Weggottesdienst der Erstkommunionkinder
Donnerstag, 05.02.2026 – Hl. Agatha
14:00 Uhr Ökumenischer Seniorennachmittag im Sportheim 
Hayingen
Samstag, 07.02.2026 – der 4. Woche im Jahreskreis
19:00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse
zum 5. Sonntag im Jahreskreis
mit Spendung des Blasiussegens

 
 

St. Bernhard
Wir sagen DANKE – Sternsingen 2026
Überall in unserer großen Seelsorgeeinheit waren zwischen den 
Jahren und am Dreikönigstag Sternsinger und Sternsingerinnen 
unterwegs. Sie haben den Segen 
der Heiligen Nacht in die Häuser 
und Wohnungen gebracht und da-
bei Spenden eingesammelt. Es wa-
ren wieder so viele Menschen vor 
und hinter den Kulissen unglaublich 
kreativ und fleißig, um die Aktion 
Dreikönigssingen erfolgreich durch-
zuführen. Danke allen Begleiterinnen 
und Organisatorinnen. Allen, die die 
Kinder und Jugendlichen unterstützt, 
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hereingebeten und motiviert haben. Danke für die großzügigen 
Spenden und die leckeren Süßigkeiten. Ohne Sie und Euch alle 
gäbe es diese schöne Aktion und die Tradition nicht mehr!!! Be-
sonders herzlich danken wir den Sternsingerinnen und Stern-
singern, die sich bei kaltem, windigem Wetter und Schnee auf 
den Weg durch unsere Gemeinden gemacht haben. Ihr seid 
die Besten!!! Wir sind stolz auf euch!!!
Euch allen haben wir das tolle Ergebnis von 627,40 € in Münzdorf 
zu verdanken! Schule statt Fabrik so helft ihr ganz praktisch mit, 
damit Kinder ihre Lebensbedingungen verbessern können.
GR Patricia Engling

Sonntag, 01.02.2026 – 4. Sonntag im Jahreskreis – Darstellung 
des Herrn – Lichtmess
09:00 Uhr Eucharistiefeier
mit Kerzenweihe und Spendung des Blasiussegens
Donnerstag, 05.02.2026 – Hl. Agatha
14:00 Uhr Ökumenischer Seniorennachmittag im Sportheim 
Hayingen

 

Ökumenischer Gottesdienst am 25.01.2026 in St. Vitus 
Hayingen

Pfarrer Stephan Mack und Pfarrer Sigmund F. J. 
Schänzle feierten einen ansprechenden ökume-
nischen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche in 
Hayingen, anlässlich des Abschlusses der interna-
tionalen Gebetswoche für die Einheit der Christen. 
Im Mittelpunkt des Gebetsgedenkens standen die Christen der 
armenisch-apostolischen Kirche, eine der ältesten Gemeinschaf-
ten der Christenheit. In einer anschaulichen Predigt verdeutlichte 
Pfarrer Mack die historischen Spaltungen in der Kirche, aber auch 
das, was uns alle eint: der eine Geist, der eine Christus, der Herr. 

Eingeladen wurden alle Mitfeiernden zu einem Lichtritus, bei dem 
sie ein Kerzchen vor einer Christusikone aufstellen konnten, ver-
bunden mit ihrem persönlichen Gebet für die Einheit der Christen.

 
Andacht und Termine
Der Wochenspruch am letzten So. n. Epiphanias:
„Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint 
über dir." (Jes 60,2)
Dunkelheit gehört zum Leben – persönlich wie gesellschaftlich. 
Der Wochenspruch widerspricht ihr nicht, aber er setzt ihr etwas 
entgegen: Gottes Licht.
Wo wir uns orientierungslos fühlen oder bedrückt sind, geht Gott 
auf wie ein neuer Morgen. Seine Herrlichkeit heißt: Wir sind ge-
sehen, nicht vergessen.
Dieses Licht gilt uns – und will durch uns weiterleuchten: dass 
auch wir unsere Mitmenschen ansehen mit göttlichem, barmher-
zigem und fröhlichem Leuchten in den Augen.
Sonntag, 01.02.2026 – letzter So. n. Epiphanias
10 Uhr Gottesdienst im Kapitelsaal in Zwiefalten
Die Kollekte ist an diesem Sonntag für das diesjährige Bezirks-
opfer bestimmt. Damit wird der Neubau des Ferientagheims in 
Metzingen unterstützt.
Montag, 02.02.2026
19:45 Uhr Chorprobe im Gemeindehaus in Hayingen
Mittwoch, 04.02.2026
15 Uhr Konfis im Gemeindehaus in Hayingen
16 - 17 Uhr Die Bücherei im Evang. Gemeindehaus Hayingen hat 
geöffnet.
18 - 19 Uhr Jungschargruppe im Zwiefalter Pfarrhaus
Auf unserer Homepage unter:
https://www.zwiefalten-hayingen-evangelisch.de finden Sie wei-
tere Informationen zu unserer Kirchengemeinde.

 

 
 

Feuerwehrübung
Am Montag, den 02. Februar 2026 findet für Zug I um 19.30 Uhr 
eine Feuerwehrübung statt.
Clemens Oberhofer, Fw.-Kdt.

 
Abteilungsversammlung
Am Samstag, den 28. Februar 2026, findet um 20.00 Uhr die Ab-
teilungsversammlung der Abt. Ehestetten im Dr. Otto-Hartmann-
Zimmer statt.
Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Bericht Abteilungskommandant
3. Bericht Schriftführer
4. Bericht Kassier
5. Bericht Kassenprüfer
6. Wahlen
7. Ehrungen
8. Verschiedenes – Wünsche
Um vollzähliges Erscheinen in Dienstuniform wird gebeten.
Stephan Mark, Abt.-Leiter
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Feuerwehrübung
Am Dienstag, den 03. März 2026 findet um 20.00 Uhr für die Abt. 
Indelhausen eine Feuerwehrübung statt.
Dieter Däubler, Abt.-Leiter

 
VERANSTALTUNGEN IN HAYINGEN UND UMGEBUNG - 
OHNE GEWÄHR
30.01.2026 Hayingen 1. Zunftball, NZ Hayingen, Digelfeldhalle 
20:00 Uhr http://narrenzunft-hayingen.de
30.01.2026 Ehestetten Küchenparty, Tressbrüder, Biohotel Rose 
19:00 Uhr  Genieße einen schönen Abend mit leckerem Bio-Essen 
und feinen Getränken inmitten der ROSE, bei einer Küchenparty. 
An diesem Abend sind alle Türen der Küche und des Restaurants 
für dich geöffnet und du kannst den Köchen über die Schulter 
schauen und dir dein Lieblingsgericht selbst zusammenstellen. 
An verschiedenen Foodstationen holst du dir deine Gerichte (Vor-
speisen, Zwischengänge, Hauptgänge & Desserts) und lernst ne-
benbei nette Leute kennen. Bei Live Musik verbringst du einen 
genussvollen Abend bei den TressBrüdern.
https://www.tressbrueder.de/rose-restaurant/#kuechenparty
31.01.2026 Hayingen 2. Zunftball, NZ Hayingen, Digelfeldhalle 
20:00 Uhr http://narrenzunft-hayingen.de
01.02.2026 Hayingen Schausonntag, Hayinger Firmen, 13:00 
Uhr
Stiehle Bad Energie Heizung GmbH & Co. KG, Oberwilzingen, 
www.stiehle.net
Elektro-Müller, Hayingen, www.elektro-mueller-hayingen.de
Bader-Haustechnik, Hayingen, www.bader-haustechnik.de
Arnold - Öfen und Fliesen, www.ofen-arnold.de
03.02.2026 Hayingen Spieleabend, Gesunde Stadt Hayingen, 
Mehrzweckraum Feuerwehr 19:00 Uhr https://angelaonline.de/

 
Zunftbälle:
Am Freitag, 30. Januar (Ball der Vereine), Samstag, 31. Janu-
ar und Samstag, 07. Februar jeweils um 20.00 Uhr veranstaltet 
die NZ ihre Zunftbälle in der „Digelfeldhalle“ Hayingen. Unsere 
Akteure werden ihr buntes und abwechslungsreiches Programm 
präsentieren! Der Kartenvorverkauf in der Kreissparkasse läuft 
bereits seit Freitag, den 16. Januar 2026. 
Wenn Sie unsere Zunftbälle besuchen wollen, können sie die Kar-
ten direkt in der Kreissparkasse abholen.
Wir freuen uns über ihren Besuch.
Öffnungszeiten Kreissparkasse Hayingen:
Montag 9.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.30 Uhr
Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag 14.00 – 17.00 Uhr

Ausfahrten:
Sonntag, 01.02.26: Bruderschaftstreffen in Hohentengen, Beginn 
13.30 Uhr,
Abfahrt 11.45 Uhr, Rückfahrt 17.00 Uhr
Sonntag, 08.02.26: Narrensprung in Eberhardzell, Beginn 13.30 
Uhr,
Abfahrt 11.45 Uhr, Rückfahrt 17.00 Uhr
Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen erscheinen 
demnächst im Amtsblatt oder unter www.narrenzunft-hayingen.
de.
Natascha Häbe
Schriftführerin

 
Stadtkapelle Hayingen sucht Instrumentenspenden
Viele Kinder und Jugendliche in Hayingen möchten ein Instru-
ment erlernen – doch nicht jede Familie kann sofort ein eigenes 
Instrument anschaffen. Um allen musikbegeisterten Kindern den 
Einstieg zu ermöglichen, möchte die Stadtkapelle Hayingen einen 
Instrumentenpool aufbauen.
Hast du ein funktionsfähiges, nicht mehr benötigtes Instru-
ment zuhause und möchtest uns dieses gerne spenden oder zur 
Verfügung stellen? Ob Blas- oder Schlaginstrument – jedes Inst-
rument kann einem Kind den Weg in die Musik eröffnen.
Hast du ein Instrument, das ungenutzt im Schrank steht? 
Dann freuen wir uns sehr über deine Unterstützung.
Kontakt: vorstand@stadtkapelle-hayingen.de

 
Querfeldeinwanderung 1. Februar 2026
Auf möglichst gefrorenem und festem Boden führt uns die Quer-
feldeinwanderung diesmal über die Höhen um Pfronstetten. Wir 
starten am Waldrand nach dem Georgenhof mit Sicht auf Aichs-
tetten. Lasst uns immer wieder die nächste Waldecke geradewegs 
anpeilen, ideal natürlich über Wiesen. Das gibt neue Sichten auf 
die Dörfer. Rund 14 km und +/-200 m benötigen wir für die Runde.
Gutes Schuhwerk! Rucksackvesper für Mittag und Getränke. 
Treffpunkt Hayingen Schulstraße 9:00 Uhr. Fahrgemeinschaften.
Herzliche Einladung an alle.
Jürgen Haible, sav.hayingen@gmx.de

Planungsrunde von und für Familien 2026
Liebe Familien,
für 2026 haben wir haben schon
· eine Aktion für den Nisthilfenbau im März,
· eine tolle Wanderung auf den höchsten Alb-Berg mit viel Ab-
wechslung im Juli und
· natürlich wieder das Rübengeisterschnitzen im Oktober vor.
Ihr könnt den ganzen Programmflyer auf der Homepage einsehen, 
am 5. Februar wird er auch gedruckt übers Mitteilungsblatt verteilt 
(Vollabdeckung).
Das soll aber nicht alles sein. Wir würden gerne von Euch erfahren, 
welche Unternehmungen noch angesagt wären, welche Ideen 
vorhanden sind und wie wir dies gemeinsam stemmen könnten.
Dazu laden wir - nach der Fasnet - die Eltern und auch Euch Kin-
der am Sonntag, 22. Februar, um 14 Uhr in die Zunftstube ein.
In lockerer Runde bei Kaffee, Kuchen und antialkoholischen Ge-
tränken möchten wir Events aufsetzen.
Um besser planen zu können, wäre bis spätestens 1 Woche vorher 
Eure Anmeldung klasse! Tel. 07033 3084651 oder sav.hayingen@
gmx.de
Wir freuen uns auf Euch, bis dahin viele Grüße,
für den Albverein Hayingen Jürgen Haible

 
Kursangebot Rückenkurs Bewegen statt schonen - ein 
Ganzkörperkräftigungsprogramm
Das zertifizierte Gesundheitsangebot „Bewegen 
statt Schonen - ein Ganzkörperkräftigungspro-
gramm" des TSV Hayingen steht unter den Qua-
litätssiegeln „Pluspunkt Gesundheit“ und „Sport 
Pro Gesundheit“ des DTB und DOSB.
Der nächste Präventionskurs mit Schwerpunkt 
Rücken findet ab 24.02.2026 bis 12.05.2026, an 
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10 Abenden, immer dienstags (Ausnahme 07. und 21.04.2026), 
von 18:30 bis 19:45 Uhr , in der Turnhalle Hayingen, statt. Die 
Mitgliedschaft im Verein ist nicht erforderlich, auch ältere Interes-
sierte sind gerne gesehen. Mitmachen kann also jeder ab einem 
Alter von 18 Jahren.
Die Kursgebühr beträgt 90,- €. Das Präventions-
angebot ist förderfähig (§ 20 SGB V) und kann von 
den Krankenkassen anerkannt werden, es ist auf 
der Präventionskursdatenbank und beim Deut-
schen Turnerbund registriert. Falls Sie Interesse 
bekommen haben, nehmen Sie doch Kontakt mit 
Ihrer Krankenkasse auf und lassen sich die anteilige Übernahme 
der Kursgebühren bestätigen.
Anmeldungen und Anfragen können an die Kursleiter Achim Gei-
selhart und Barbara Breitbarth, beide Übungsleiter B „Sport in der 
Prävention“ und zertifizierte Rückentrainer, Tel. 07386/975219, 
gerichtet werden.
Infos unter www.dtb-online.de/ unter Link „Pluspunkt Gesund-
heit.dtb“. .
Abteilung Turnen, TSV Hayingen

Neue Yoga Kurse ab März
Yoga Flow & Tiefenentspannung – Dein Kurs für Balance und 
Energie

 
In diesem ganzheitlichen Yoga-Kurs erwartet dich eine harmoni-
sche Mischung aus aktivem Yoga und beruhigendem Yin Yoga. 
Ideal für alle, die sowohl körperlich aktiv sein als auch tief ent-
spannen möchten.
Was dich erwartet:
Ein aktivierender Flow-Teil zur Stärkung, Mobilisierung und För-
derung deiner Energie. Ein sanfter Yin-Teil mit passiven Dehnun-
gen, um tiefe Spannungen loszulassen und das Nervensystem 
zu beruhigen, Atemübungen und kurze Meditationen zur inneren 
Zentrierung. Eine abschließende Tiefenentspannung für Regene-
ration und Ruhe.
Für wen ist der Kurs geeignet? 
Für Anfänger ebenso wie für Geübte, die eine ausgewogene Pra-
xis suchen. Der Fokus liegt auf achtsamer Bewegung, Körper-
wahrnehmung und dem Einklang von Körper und Geist.
Mitbringen:
Bequeme Kleidung (Zwiebellook), eine Yogamatte, Yoga-Block 
oder ein Kissen
Wann und wo?
Immer donnerstags im evangelischen Gemeindehaus, Hayin-
gen (Ehestetter Str. 3).

 
VdK Ortsverband Hayingen Kontakt
Direkt-Kontakt per Email zum Ortsverband Hayingen
ov-hayingen@vdk.de

Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V. fordert Pflege-
gehalt für die Pflege zuhause
Fünf von sechs Pflegebedürftigen werden zuhause von ihren An-
gehörigen gepflegt. Das sind über 80 Prozent. Die Angehörigen 
sind der größte Pflegedienstleister Deutschlands. 72 Prozent der 
pflegenden Angehörigen sind Frauen. Und diese Nächstenpflege 
macht arm.
Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg fordert die Einfüh-
rung eines Pflegegehalts für Pflegende nach dem Vorbild des 
österreichischen Burgenlands. Dies sichert pflegenden Angehö-
rigen ein reguläres Gehalt, volle Sozialversicherungsansprüche 
sowie Renten- und Urlaubsansprüche. Der Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg fordert außerdem die Verbesserung der ren-
tenrechtlichen Anerkennung der Pflege und die Gleichstellung der 
Familienpflegezeiten mit den Kindererziehungszeiten.

 
Hinweis auf Veranstaltungen
In den kommenden Tagen stehen für die Gomba- Deifl drei Ver-
anstaltungen auf dem Programm:
Am Freitag, den 30.01.2026 veranstaltet die NZ Hayingen den 
Ball der Vereine. Beginn ist um 20:00 Uhr . Hin- und Rückfahrt 
erfolgen privat.
Am Samstag, den 31.01.2026 , ist der NV Gomba - Deifl bei 
den Burgnarren Neufra zu Besuch. Der Umzug beginnt um 17:30 
Uhr. Die Busabfahrt ist um 16:30 Uhr, die Rückfahrt erfolgt um 
23:00 Uhr.
Am Sonntag, den 01.02.2026 findet der Umzug der Hinterau 
Geister in Heroldstatt um 13:31 Uhr statt. Die Busabfahrt ist 
um 12:30 Uhr, die Rückfahrt erfolgt um 17:30 Uhr.
Wir freuen uns auf ein volles Fasnetswochenende mit euch allen.

Einladung zum Narrenstammtisch am 05.02.
Liebe Mitglieder, Freunde, Bekannte und Gönner,
wir laden Euch herzlich zu unserem monatlichen Stammtisch des
Narrenverein Gomba Deifl e. V. Indelhausen und Anhausen ein.
Wann? Donnerstag, 5. Februar 2026, 19.30 Uhr ​
Wo? Narrenheim Anhausen
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen und einen unter-
haltsamen Abend in guter Gesellschaft!
Mit närrischem Gruß, 
Die Vorstandschaft des Narrenverein Gomba Deifl e. V.

 
Termine | Saison 2026
Liebe Närrinnen und Narren,
die Hauptfasnet rückt näher und wir freuen uns, euch zu unseren 
diesjährigen Hecka-Schmecker-Bällen einzuladen! Damit ihr euch 
eure Plätze sichern könnt, bieten wir heute noch einen letzten 
Kartenverkauf in unserer Zunftstube an:
Termin für den Kartenverkauf:
Donnerstag, den 29.01.2026 von 18:00 - 19:00 Uhr
Ort: Zunftstube Ehestetten
Die Vereinsbälle finden an folgenden Terminen statt:
Samstag, den 07.02.2026 ab 20:01 Uhr und
Freitag, den 13.02.2026 ab 20:01 Uhr



16
Amtsblatt der Stadt Hayingen 29. Januar 2026, Nummer 5

Kommt vorbei und sichert euch eure Karten, um mit uns zusam-
men unvergessliche Abende voller närrischer Stimmung, Musik 
und guter Laune zu erleben!
Hier sind unsere kommenden Termine:
29.01.2026: Kartenvorverkauf | 18:00 - 19:00 Uhr | Kartenvorver-
kauf Hecka-Schmecker-Ball | Zunftstube
30.01.2026: Besuch | Zunftball NZ Hayingen
31.01.2026: Arbeitseinsatz | 10:00 Uhr | Aufbau Hecka-Schme-
cker-Ball
31.01.2026: Besuch | Eglinger Narrenball
01.02.2026: Umzugsteilnahme | Umzug in Tübingen
03.02.2026: Generalprobe | 19:00 Uhr | Hecka-Schmecker-Ball
04.02.2026: Arbeitseinsatz | 19:00 Uhr | Putzen Zunftstube
07.02.2026: Veranstaltung | 20:01 Uhr | 1. Hecka-Schmecker-Ball
08.02.2026: Arbeitseinsatz | 09:30 Uhr | Putzen, Aufräumen Halle
08.02.2026: Umzugsteilnahme | Umzug in Oberdischingen
11.02.2026: Arbeitseinsatz | 19:00 Uhr | Putzen Zunftstube
12.02.2026: Veranstaltung| Kinderfasnet Ehestetten
13.02.2026: Veranstaltung | 20:01 Uhr | 2. Hecka-Schmecker-Ball
14.02.2026: Arbeitseinsatz | 09:00 Uhr | Abbau Hecka-Schme-
cker-Ball
14.02.2026: Umzugsteilnahme | Umzug in Engstingen
15.02.2026: Umzugsteilnahme | Umzug in Eglingen
16.02.2026: Umzugsteilnahme | Umzug in Bad Schussenried 
(Rosenmontag)
17.02.2026: Umzugsteilnahme | Umzug in Gammertingen
18.02.2026: Arbeitseinsatz | 10:00 Uhr | Putzen, Abbau, Aufräu-
men Zunftstube

 
Einladung zum Begegnungstag 2026: Steh auf fass Mut und 
handle!

Steh auf, fass Mut und handle!

Samstag, 21. Februar 2026

Zwiefalten
Begegnungstag für Frauen - jede ist willkommen!

9:15 Uhr Beginn und kurze Begrüßung
 im Haus-Adolph-Kolping, Zwiefalten

9:30 Uhr Eucharistiefeier
 Pfarrer Sigmund F.J. Schänzle

10:30 Uhr „(Heil-)Fasten - alter Brauch und 
 wirkungsvolles Naturheilmittel“
 Karoline Renner, Heilpraktikerin

12:00 Uhr Ende

anschl. Gemeinsames Mittagessen 
 in der „Brauhaus-Gaststätte“, Zwiefalten

Leitung: Manuela Schmid
 Anita Bendel

Kostenbeitrag: 7 Euro

BEGEGNUNGSTAG

F Ü R  F R A U E N 
J E D E  I S T  W I L L KO M M E N  !

Landfrauenvereinigung
des Katholischen 
Deutschen Frauenbundes 
der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart e.V.

 
Vortrag zur Evolutionspädagogik: Vom Urvertrauen zum 
Selbstvertrauen
Die Landfrauen laden am Donnerstag 5. Februar 2026 , zu einem 
informativen Vortrag zum Thema Evolutionspädagogik ein. Be-
ginn ist um 19:30 Uhr im Gestütsgasthof Marbach. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Unter dem Titel „Vom Urvertrauen zum Selbstvertrauen“ geht 
die Referentin Cornelia Vöhringer, Lernberaterin in praktischer 
Pädagogik und Evolutionspädagogin, der Frage nach, was Evo-
lutionspädagogik ist, wie sie wirkt und wie sie Kinder wie auch 
Erwachsene dabei unterstützen kann, Blockaden zu lösen und 
wieder ins innere Gleichgewicht zu kommen.
Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die Grundlagen der Evoluti-
onspädagogik mit ihren sieben Entwicklungsphasen , sieben 
Kompetenzen und sieben Sicherheiten. Anhand praxisnaher 
Beispiele wird aufgezeigt, wie dieses Konzept im Alltag – in Fa-
milie, Schule und Beruf – angewendet werden kann.
Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro für Mitglieder des 
Landfrauenverbands.
Die Veranstaltung findet im Auftrag des Bildungs- und Sozial-
werks der Landfrauen e. V. statt.

 
Marbacher Hengstvorstellung 2026 am Sams-
tag, 07. März, um 17 Uhr
Ticketverkauf online über www.diginights.com gestartet
Mit frischem Schwung startet das Haupt- und Landgestüt Mar-
bach in das Zuchtjahr 2026. Am Samstag, den 07. März 2026, 
um 17 Uhr beginnt die Vorstellung der Marbacher Landbeschäler 
für die Zuchtsaison 2026 in der festlichen geschmückten Reithalle 
vor Fachpublikum. Durch das Programm führen Landoberstall-
meisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck im Gespräch mit Arthur 
Kottas-Heldenberg, ehemaliger Ausbildungsleiter der Wiener Hof-
reitschule, Springreiter und Körkommissar Andy Witzemann mit 
Moderator Hendrik Schulze Rückamp.
Karten für das Zuchtevent des Jahres sind ab sofort online über 
www.diginights.com erhältlich.

Engagement zuhause mit Herz und Sinn
Der VSP – Verein für Sozialpsychiatrie e. V. vermittelt Menschen 
mit seelischen Belastungen in Gastfamilien. Für ihr Engagement 
erhalten die Gastfamilien (dies können auch Einzelpersonen oder 
Paare sein) ein attraktives steuerfreies Zusatzeinkommen. Inte-
ressierte sind herzlich eingeladen zur unverbindlichen Online-
Infostunde am Dienstag, 10. Februar, 8 Uhr.
Gastfamilien können Menschen mit seelischen Belastungen ein 
neues Zuhause sowie Halt im Alltag bieten. Der VSP – Verein 
für Sozialpsychiatrie e. V. sucht regelmäßig Gastfamilien. Dies 
können Paare, Einzelpersonen oder Familien aus den Kreisen 
Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen, Alb-Donau und Zollernalb 
sein. Die Familien erhalten ein vierstelliges Betreuungsgeld und 
fachliche Unterstützung. Wer mehr über das „Begleitete Wohnen 
in Familien“ (BWF) erfahren möchte, ist herzlich eingeladen zur 
BWF-Online-Infostunde.
Wann: Dienstag, 10. Februar, 8 bis 9 Uhr,
Freitag, 27. Februar, 14 bis 15 Uhr,
Montag, 9. März, 16 bis 17 Uhr
Wo: Online per Zoom-Videokonferenz.
Wie: Keine Anmeldung nötig. Zoom-Link und Infos unter: vsp-net.
de/bwf-infostunde/
Wer: VSP – Verein für Sozialpsychiatrie e. V.
Info-Telefon: 0176 43861614
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Interessierte können sich auch unabhängig von dem Termin gern 
melden, um weitere Informationen über das BWF zu erhalten. Für 
Gastfamilien bietet sich eine attraktive Möglichkeit, sich sozial zu 
engagieren und sich gleichzeitig zu Hause ein regelmäßiges Zu-
satzeinkommen zu schaffen. Betroffene finden in einer Gastfamilie 
eine sehr individuelle und maßgeschneiderte Form der Hilfe in 
einem überschaubaren Rahmen und die Einbindung in das soziale 
Umfeld der Gastfamilie.


